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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2134/93 DER KOMMISSION
vom 28 . Juli 1993

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3901/92 mit Durchführungsbestim
mungen für die Gewährung einer Übertragungsbeihilfe für bestimmte Fischerei

erzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3759/92 des Rates
vom 17. Dezember 1992 über die gemeinsame Marktorga
nisation für Fischereierzeugnisse und Erzeugnisse der
Aquakultur ('), geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 697/93 (2), insbesondere auf Artikel 14 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3759/92 sind nicht nur
bestimmte Mechanismen der gemeinsamen Marktorgani
sation für Fischereierzeugnisse umgestaltet, sondern auch
neue Erzeugnisse einbezogen worden, die für die Inter
ventionen im Rahmen dieser Mechanismen in Betracht
kommen.

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3901 /92 der Kommis
sion (3) ist das Verzeichnis der Erzeugnisse aufgestellt
worden, für die es bereits vor Inkrafttreten der Verord
nung (EWG) Nr. 3759/92 Frische-, Aufmachungs- und
Größenklassen gab .

Die gemeinsamen Vermarktungsnormen für die neuen
Erzeugnisse sind mit der Verordnung (EWG) Nr. 1935/93
des Rates (4) festgesetzt worden .

Daher ist die Verordnung (EWG) Nr. 3901 /92 zu ändern,
um die neuen Erzeugnisse, die nach ihrer Lagerung oder
Haltbarmachung wieder in den Handel gebracht werden
dürfen, und die diesbezüglichen Klassen darin aufzu
nehmen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 3901 /92 wird durch
den Anhang dieser Verordnung ergänzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 28 . Juli 1993

Für die Kommission

Yannis PALEOKRASSAS

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 388 vom 31 . 12. 1992, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 76 vom 30. 3 . 1993, S. 12.
O ABl . Nr. L 392 vom 31 . 12. 1992, S. 29 . O ABl . Nr. L 176 vom 20 . 7. 1993, S. 1 .
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ANHANG

„Kr , w; u • u Frische Aufmachung GrößeKN-Code Warenbezeichnung ^ ^ 6

ex 0302 29 90 Flundern (Platichthys flesus) E, A ausgenommen , mit Kopf 1 , 2

ex 0307 41 80 Tintenfische (Sepia officinalis und Rossia macrosoma) E, A ganz 1 , 2

ex 0302 23 00 Seezungen (Solea-Arten) E, A ausgenommen, mit Kopf 3 , 4, 5

(') Die Frische- und Aufmachungsklassen sowie die Größen sind nach Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr.- 3759/92 festgelegt worden .


